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An das 
Bundesministerium für 
Umwelt, Jugend und Familie 

Postfach 10 
1010 Wien 

Betrifft: 

Datum: 

\ . 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird; 
Einleitung des Begutachtungsverfahrens 

Zu o.a. Gesetzesentwurf nimmt die Österreichische Apothekerkam­

mer negativ Stellung. Insbesondere sind keinerlei Vorteile der 

vorgeschlagenen Regelung gegenüber einer solchen Regelung zu er­

kennen, die heute bestehende Ansprüche so lange erhält, bis sei­

tens der Ehepartner - eventuell nur seitens der Mutter - ein' an­

derslautender Antrag erfolgt. Mit der vorgeschlagenen Alternativ­

regelung könnte der sich aus der Gesetzesvorlage ergebende erheb­

liche Verwaltungsaufwand deutlich eingegrenzt werden. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem dem 

Präsidenten des Nationalrates übersandt. 
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Vizepräsident 
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